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L55008 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Vorarlberg

L81518 Umweltanwalt Vorarlberg

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

LSchG Vlbg 1982 §12 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Hat ein erstinstanzlicher Bescheid, der einen Entfernungsauftrag und Wiederherstellungsauftrag gem § 12 Abs 2 Vlbg

LSchG 1982 enthält, keine Feststellung darüber getro=en, von wem das betre=ende Bauwerk stammt, vermag der in

einem Berufungsbescheid enthaltene Begründungsversuch, dem erstinstanzlichen Bescheid sei "sehr wohl" die

Au=assung der Behörde zu entnehmen, die Partei hätte das Vorhaben (hier: die Errichtung eines Bauwerkes, dessen

Entfernung der Partei gem § 12 Abs 2 Vlbg LSchG 1982 aufgetragen werden sollte) ausgeführt, "zumal ja an sie der

bescheidmäßige Auftrag zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes erteilt" worden sei, eine begründete

Feststellung des Vorliegens dieser wesentlichen Tatbestandsvoraussetzung für den Wiederherstellungsauftrag nicht zu

ersetzen.
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